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§ 14  Überwachung 
 
(1) 1Die in § 1 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 genannten Einrichtungen unterliegen der infektionshygienischen 
Überwachung durch das Gesundheitsamt. 2Die Überwachung erstreckt sich auch auf die Einhaltung der 
Qualifikationsanforderungen für Fachpersonal nach den §§ 6 bis 9. 3Einrichtungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 
haben bei Aufnahme ihrer Tätigkeit diese bei dem für den Ort der Niederlassung zuständigen 
Gesundheitsamt anzuzeigen. 4Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens ihre Tätigkeit schon 
aufgenommen haben, haben diese innerhalb von drei Monaten ab Inkrafttreten bei der in Satz 3 genannten 
Behörde anzuzeigen.

(2) Die in § 1 Abs. 2 Nr. 8 genannten Einrichtungen können durch das Gesundheitsamt infektionshygienisch 
überwacht werden.

(3) 1Die Gesundheitsämter etablieren in ihrem Zuständigkeitsbereich regionale Netzwerke zum 
einrichtungsübergreifenden Management multiresistenter Erreger unter Einbeziehung aller unter § 1 Nrn. 1 
bis 8 genannten Einrichtungen. 2Ziel der Netzwerkbildung ist der Informationsaustausch, die Erarbeitung 
regionaler Standards und die Umsetzung bestehender Empfehlungen zu multiresistenten Erregern unter 
Moderation der Gesundheitsämter.

(4) 1Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, befugt, zu Betriebs- und Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke, Geschäfts- und 
Betriebsräume, zum Betrieb gehörende Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel zu betreten, zu 
besichtigen sowie in die Bücher oder sonstigen Unterlagen Einsicht zu nehmen und hieraus Abschriften, 
Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur 
Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. 2§ 16 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 IfSG gelten entsprechend.


